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Voraussetzungen: 
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Folgende Rechnungsunterlagen müssen für die Rechnungsbegleichung durch das Dezernat 
Finanzen vorliegen, soweit keine Vorleistung durch die verauslagende Person erfolgte: 

 Originalrechnung (Rechnungsadresse: Anschrift der FernUni) 

 Begründung für die Bewirtung 

 Teilnehmendenliste 

 Sachliche und rechnerische Zeichnung auf Richtigkeit auf dem Originalbeleg 

 Ausgefüllter und unterschriebener Kontierungsbeleg 

Folgende Unterlagen müssen für die Rechnungsbegleichung durch das Dezernat Finanzen 
bei Vorleistung durch die verauslagende Person (sogenannte Barauslage) vorliegen: 

 Originalrechnung 

 Anschreiben mit Bankverbindung der empfangenden Person sowie der Begründung für die 
Bewirtung 

 Teilnehmendenliste 

 Sachliche und rechnerische Zeichnung auf Richtigkeit durch eine dritte Person(!) auf dem 
Originalbeleg 

 Ausgefüllter und unterschriebener Kontierungsbeleg 

Nicht erstattungsfähig sind Transportmittel (z. B. Plastiktüten etc.) sowie Pfandbeträge. 

Nicht betroffen von diesen Regelungen ist das Veranstaltungscatering, hierzu wird auf die 
aktuellen Beschaffungsstandards verwiesen. 


